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Open Access-Publizieren über den Publikationsdienst

der Universität Tübingen

(TOBIAS-lib)

 Der Publikationsdienst der Universität Tübingen ermöglicht Tübinger Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern kostenfrei ein wissenschaftliches Dokument unter Open-Access-Bedingungen 

zu publizieren, d.h. mit der Möglichkeit für die Öffentlichkeit das veröffentlichte Dokument zu 

lesen, herunterzuladen, zu speichern, es zu verlinken, zu drucken und damit entgeltfrei zu 

nutzen. Darüber hinaus können über Creative Commons-Lizenzen den Nutzern weitere 

Nutzungsrechte eingeräumt werden, welche die freie Nach- und Weiternutzung, im Sinne von 

Vermischung mit anderen Dokumenten oder von Veränderung der Dokumente ermöglichen 

können.

 Seit 1998 sind an der Universität Tübingen die beiden wichtigsten Publikationswege des Open 

Access  - „Goldener Weg“ (Erstveröffentlichung) und „Grüner Weg“ (weitere Veröffentlichung) –

sowie neuerdings auch hybrides Publizieren, eine Publikationsvariante, bei der neben der 

online bereitgestellten Open-Access-Version auch eine (kostenpflichtige) gedruckte Version 

veröffentlicht wird, möglich.
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Einige Tübinger Wissenschaftler haben über den Publikationsserver auch eine (überarbeitete) 

Neuauflage einer vergriffenen Monographie veröffentlicht.
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Dazu die Eingangsseite beim Publikationsdienst:
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Knapp 3000 Dokumente sind bislang innerhalb eines „Portals“ veröffentlicht worden. Bei diesen 

Portalen handelt es sich um Dokumentsammlungen in denen die dazugehörigen Dokumente 

zusammengefasst unter einem Namen und mit einer vorgeschalteten Eingangsseite, auf der ein 

einführender/beschreibender Text, Logos und links z.B. zu Projektseiten enthalten sein können, 

präsentiert werden.
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Beispiel für hybrides Publizieren:

RessourcenKulturen ; 1
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Rechtliches (1):
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Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)

§ 38 Beiträge zu Sammlungen

(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger oder 

Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen 

Zugänglichmachung. Jedoch darf der Urheber das Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, 

verbreiten und öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung dem 

Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht.

(3) Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungsrecht, wenn nichts

anderes vereinbart ist. Räumt der Urheber ein ausschließliches Nutzungsrecht ein, so ist er sogleich nach Erscheinen des Beitrags 

berechtigt, ihn anderweit zu vervielfältigen und zu verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten 

Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat

auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach 

Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit 

dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers 

abweichende Vereinbarung ist unwirksam.



Rechtliches (2):

Grundsätzlich hat der Urheber eines Werkes sämtliche Rechte an diesem, unabhängig davon, ob es in elektronischer oder in

gedruckter Form erschienen ist. 

Bei der Publikation auf dem universitären Publikationsserver steht es dem Urheber frei, sein Werk auch an anderer Stelle in

digitaler Form oder als Druckwerk zu veröffentlichen, da der Universität Tübingen durch den Veröffentlichungsvertrag

nur ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt wird. Der Urheber kann seinen auf TOBIAS-lib veröffentlichten Text auf eine Webseite

stellen und ihn in einer Zeitschrift oder einem Buch online oder gedruckt veröffentlichen.

Außerdem kann der Urheber Nutzungsbedingungen über Creative Commons-Lizenzen definieren.

Umgekehrt ist es wünschenswert, dass der Urheber bei der Publikation seines Werkes in einem Verlag diesem kein

ausschließliches Nutzungsrecht einräumt, sondern ein (digitales) Zweitverwertungsrecht einbehält, um die digitale Fassung 

z.B. auf einem Dokumentenserver wie TOBIAS-lib veröffentlichen zu können.

Bei der Veröffentlichung auf TOBIAS-lib versichert der Urheber durch die Unterzeichnung des Veröffentlichungsvertrag, dass 
„er allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Werk zu verfügen und dass er bisher keine 
den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Er versichert ferner, dass er auch über 
die erforderlichen Rechte für die in seinem Werk eingestellten Text- und Bildvorlagen verfügt. Der Autor stellt die Universität Tübingen
insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der Kosten der Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung vollumfänglich frei.“
(Veröffentlichungsvertrag §1 (2))



• Kontakt

• Rufen Sie uns persönlich an unter der Nummer +49 (0)7071/29-76999 (Iris Alber)

• Schreiben Sie an unsere E-Mail-Adresse:
edl-publ@ub.uni-tuebingen.de

• Senden Sie Ihre Unterlagen an folgende Anschrift: 

Universitätsbibliothek Tübingen
Hochschulpublikationen/Dissertationen

Wilhelmstr. 32
72074 Tübingen 

• Kommen Sie direkt in unser Büro im Hauptgebäude der UB Tübingen, Wilhelmstr. 32, 2. OG, 
Raum H 236

• Öffnungszeiten

• Mo, Di, Do, Fr: 9.00 - 12.00 Uhr

• Mittwochs geschlossen

mailto:edl-publ@ub.uni-tuebingen.de

